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Satzung 
 
NES AMMIM, Verein zur Förderung einer christlichen Siedlung in Israel e.V. 
 
Präambel 
In Anerkennung und Achtung der bleibenden Erwählung Israels durch den Einen Gott soll durch 
das internationale christliche Dorf Nes Ammim im Staat Israel ein Zeichen der Umkehr der Chris-
ten in ihrer Beziehung zu Juden gesetzt werden. Diese Umkehr ist Abkehr von der Vorstellung 
christlicher Überlegenheit und Hinwendung zur Bereitschaft, von Juden zu lernen und einen Dia-
log auf Augenhöhe zu führen. Die Umkehr schließt den programmatischen und theologisch be-
gründeten Verzicht auf jede Form von Judenmission ein. 
Die Initiative zur Gründung Nes Ammims ging von Christen in Europa aus, die angesichts der 
Gräuel des Nationalsozialismus aus christlicher Mitverantwortung an der Schoah und dem 
Wunsch nach gelebter Umkehr und Solidarität mit Israel einen Neuanfang in der Beziehung zum  
jüdischen Volk machen wollten. 
Nes Ammim (hebr. „Zeichen der / für die Volker“, Jesaja 11,10) ist der Name für dieses Dorf, das 
mit ausdrücklicher Genehmigung des Staates Israel errichtet wurde. Und es ist der Name von 
Organisationen in Europa, die sich für das erneuerte Verhältnis von Christen und Juden engagie-
ren und dieses Dorf fördern. 
Der deutsche Nes Ammim Verein setzt sich darüber hinaus für die Förderung deutsch-
israelischer Beziehungen ein. 
Im Dorf Nes Ammim leben und arbeiten Menschen unterschiedlicher Nationalität und Konfession 
in internationaler ökumenischer Gemeinschaft im Rahmen eines freiwilligen Friedensdienstes für 
eine begrenzte Zeit. Seit einigen Jahren leben dort auch jüdische und arabische Israeli. Miteinan-
der gestalten wir die Nes Ammim Gemeinschaft. 
Nes Ammim versteht sich als Brücke zwischen Israel und Europa und als Lernort in Israel. 
Nes Ammim setzt sich ein für Verständigung und Frieden zwischen Völkern, Religionen und Kul-
turen. Das geschieht 

 durch eine multiperspektivische Studienarbeit,  

 durch Begegnung und Dialog unterschiedlicher im Land lebender Gruppen, 

 durch die Entwicklung des multiethnischen, multikulturellen und multireligiösen Dorfs Nes 
Ammim, 

 durch wechselseitige Teilnahme am Alltagsleben im Dorf,  

 durch die Pflege guter nachbarschaftlicher Beziehungen im Dorf und zu den umliegenden 
jüdischen und arabischen (christlichen, muslimischen und drusischen) Orten. 

Das Dorf Nes Ammim versteht sich als Ort  

 des Lernens für europäische Christen in einem jüdisch geprägten Land,  

 des interreligiösen Dialogs, der im christlich-jüdischen Dialog wurzelt,  

 des ökumenischen Dialogs zwischen arabischen und europäischen Kirchen,  

 der Begegnung und des Dialogs unterschiedlicher im Land lebender Gruppen, insbesondere 
zwischen jüdischen und arabischen Israeli, 

 der Begegnung und des Dialogs der Freiwilligen untereinander mit ihren unterschiedlichen 
nationalen, kulturellen und religiösen Prägungen, 

 der Begegnung und des Dialogs zwischen den europäischen Freiwilligen und den israelischen 
Bürgerinnen und Bürgern des Dorfs. 

Nes Ammim ruht auf drei Säulen: in Israel leben – in Israel arbeiten – in Israel lernen. 
 
§ 1 Name 
(1) Der Verein führt den Namen „Nes Ammim, Verein zur Förderung einer christlichen Siedlung in 
Israel e.V.“   
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Düsseldorf. Er wurde am 10.05.1963 errichtet. 
(3) Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell neutral.  
(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
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(5) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinn des Ab-
schnitts „Steuerbegünstige Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
§ 2 Vereinsweck 
(1) Zweck des Vereins ist es, die Erhaltung und Entwicklung von Nes Ammim Israel zu fördern. 
Dies betrifft sowohl die Arbeit in Israel als auch die nationalen und internationalen Organisatio-
nen, die sich dem Gedanken von Nes Ammim verpflichten.  
(2) Zweck des Vereins sind unter anderem: Die Förderung der Religion, die Förderung der Bil-
dung und die Förderung internationaler Gesinnung der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und 
des Völkerverständigungsgedankens. In diesem Sinne hat der Verein die Aufgabe die Verständi-
gung mit dem jüdischen Volk sowie den Dialog mit allen Menschen, die in Israel und den palästi-
nensischen Gebieten leben, zu fördern, Begegnungen mit Menschen aller Altersgruppen zu er-
möglichen und antisemitischen, fremdenfeindlichen und rechtsextremen Vorstellungen und Aktivi-
täten jedweder Art entgegenzuwirken. 
(3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

(a) die Verbreitung der Nes Ammim Idee. Dies erfolgt durch vielfältige Formen der Kommuni-
kation und Öffentlichkeitsarbeit wie Gespräche, Lesungen, Dialoge, Ausstellungen, die 
Präsentation von Bildern und Veröffentlichungen in verschieden Medien, wie Print, Fern-
sehen, Radio, sozialen Medien oder Veranstaltungen, 

(b)  die Werbung von Mitgliedern und Förderern/Förderinnen für die Unterstützung der Nes 
Ammims Idee, 

(c) die Beschaffung von Mitteln zur Erhaltung und Entwicklung der personellen Ressourcen 
und der Infrastruktur für das Freiwilligen- und Studienprogramm sowie die Dialogarbeit in 
Nes Ammim Israel, 

(d) die Gewinnung von Menschen zur Mitarbeit in Nes Ammim Israel und in Deutschland, 
(e) die Zusammenarbeit mit ausländischen Nes Ammim Organisationen, 
(f) die Beteiligung an der theologischen und pädagogischen Reflexion des christlich-

jüdischen Verhältnisses, des Judaismus/Antijudaismus und des interreligiösen Dialogs, 
(g) Studienarbeiten auf den Gebieten „interreligiöser Dialog”, insbesondere die Themen „Ju-

den-Christen” „Israel/palästinensische Gebiete“, „Antisemitismus“ und „Nationalsozialis-
mus“ sowie Nutzung der Erkenntnisse in der Aus-, Fort- und Weiterbildung, 

(h) die Gestaltung des religiösen Lebens in Nes Ammim, die Durchführung der Gottesdienste, 
die Unterhaltung der Gebäude für den interreligiösen Dialog sowie die Förderung des 
ökumenischen Gemeinschaftslebens in Nes Ammim, 

(i) die Förderung jüdisch-arabischer Kommunikation zu Verständigung und Frieden durch 
das Nes Ammim Center of Learning and Dialogue for Peace, 

(j) die Teilnahme am interreligiösen Gespräch und dessen Förderung. 
(4) Der Vereinszweck umfasst eine enge Zusammenarbeit mit der Peter Beier Stiftung Nes Am-
mim, u. a. die Beschaffung und Zuwendung von Mitteln gemäß § 58 Nr. 1 der Abgabenordnung 
für oder an die Peter Beier Stiftung Nes Ammim. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Zu-
sammenarbeit mit anderen Vereinen, Stiftungen und Verbänden, sofern diese gleiche oder ähnli-
che Zielsetzungen aufweisen. Die Unabhängigkeit des Vereins ist dabei zu wahren. 
(5) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(6) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
(7) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
(8) Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen. 
(9) Bei Bedarf können Vereins- und Organämter gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung 
nach § 3 Nr. 26 a EStG ausgeübt werden.  Die Entscheidung über eine solche entgeltliche Tätig-
keit trifft die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstands. 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
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Mitglied kann jede natürliche und juristische Person öffentlichen oder privaten Rechts werden, die 
erklärt, den Vereinszweck ideell und finanziell zu unterstützen. Über die Aufnahme entscheidet 
der Vorstand. 
Persönlichkeiten, die sich um Nes Ammim besonders verdient gemacht haben, kann die Mitglie-
dersammlung auf Vorschlag des Vorstands die Ehrenmitgliedschaft verleihen.  
 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft endet  
mit dem Tod des Mitglieds, 
durch freiwilligen Austritt, 
durch Streichung von der Mitgliederliste, 
durch Ausschluss aus dem Verein. 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands 
und ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei 
Monaten zulässig. 
Ein Mitglied kann auf Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn 
es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung ist 
dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.  
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung 
ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu rechtfertigen. Eine etwaige schriftliche 
Stellungnahme des/der Betroffenen ist in der Mitgliederversammlung zu verlesen. 
 
§ 5 Mitgliedsbeiträge    
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrags und dessen Fällig-
keit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. Der Vorstand kann einzelnen Mitgliedern 
den Beitrag ermäßigen oder erlassen. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
Mitglieder, die als Freiwillige nach Nes Ammim gehen, können auf Antrag für die Dauer ihres Ein-
satzes ihre Mitgliedschaft ruhen lassen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Die Mitglied-
schaft lebt im Folgejahr ihrer Rückkehr wieder auf. 
 
§ 6 Organe des Vereins    
Die Organe des Vereins sind:                   
(1) der Vorstand  
(2) die Mitgliederversammlung            
 
§ 7 Vorstand    
(1) Der Vorstand vertritt den Verein nach außen; er führt die Geschäfte.   
(2) Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, seinem(r) Stellvertreter/in, dem/der Schatz-
meister/in und bis zu neun zusätzlichen Mitgliedern. 
(3) Der/die Vorsitzende, sein(e)/ihr(e) Stellvertreter/in, der/die Schatzmeister/in und ein weiteres 
Vorstandsmitglied bilden den Vorstand gemäß § 26 BGB. 
(4) Zum rechtsverbindlichen Handeln bedarf es der Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern 
gemäß § 26 BGB. 
(5) Mindestens ein Mitglied des Vorstands soll Mitglied der Evangelischen Kirche im Rheinland 
sein. Mindestens ein Mitglied des Vorstands soll eine Person sein, die in den vergangenen Jah-
ren mindestens sechs Monate in Nes Ammim verbracht hat. 
(6) Die Geschäftsführung ist nach kaufmännischen Grundsätzen zu handhaben, muss auf die 
Verwirklichung der Vereinsaufgaben gerichtet sein und die Bindung des Vereinsvermögens an 
den gemeinnützigen Zweck wahren.  
(7) Der Haushaltsplan ist vom Vorstand aufzustellen und zu beschließen. Die Jahresrechnung 
wird von einem/r durch den Vorstand beauftragten Prüfer/in geprüft oder durch einen qualifizier-
ten Jahresabschluss festgestellt. 
(8) Die finanziellen Mittel zur Erfüllung der Vereinsaufgaben werden durch regelmäßige Beiträge 
(§ 5), Spenden und Zuwendungen anderer Art von Seiten der Vereinsmitglieder oder Dritter auf-
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gebracht. Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet das Vereinsvermögen; persönliche Haftung 
der Mitglieder ist ausgeschlossen.  
(9) Ehrenamtlich tätige Organmitglieder haften nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz.  
(10) Der Vorstand beruft die Mitglieder der Peter Beier Stiftung Nes Ammim. 
 
§ 8 Amtsdauer des Vorstands 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Schei-
det ein Vorstandsmitglied aus, beruft der Vorstand eine/n Nachfolger/in für den verbleibenden 
Rest der Wahlperiode. In gleicher Weise können nicht besetzte Plätze ergänzt werden. Die Beru-
fung ist von der nächsten Mitgliederversammlung zu bestätigen; ggf. hat eine Neuwahl zu erfol-
gen.  
Ist bei Ablauf der Wahlperiode noch kein neuer Vorstand gewählt, bleibt der bisherige Vorstand 
bis zur Neuwahl geschäftsführend im Amt. 
 
§ 9 Beschlussfassung des Vorstands 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die von dem/der 
Vorsitzenden oder von dem/der Stellvertreter/in schriftlich, fernmündlich oder per E-Mail einberu-
fen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist; da-
von müssen mindestens zwei Vorstandsmitglieder gemäß § 26 BGB sein. 
Eine Vorstandssitzung kann auch als digitale Sitzung durchgeführt werden. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Der Vorstand 
kann seine Beschlüsse auch fernmündlich oder in elektronischer Form oder schriftlich mit einfa-
cher Mehrheit fassen 
So getroffene Beschlüsse sind auf der nächsten Vorstandsitzung zu bestätigen und als Anlage 
dem Protokoll beizufügen. 
Über die Sitzungen des Vorstands ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorstand durch 
Beschluss anzunehmen ist. 
 
§ 10 Fachkommissionen  
Zur Durchführung des Vereinszwecks können vom Vorstand Fachkommissionen berufen werden. 
 
§ 11 Generalsekretär/in   
Der Vorstand kann zu seiner Unterstützung eine(n) Generalsekretär/in berufen. 
 
§ 12 Mitgliederversammlung 
Eine ordentliche Mitgliederversammlung soll jährlich stattfinden.    
In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied - auch ein Ehrenmitglied -  eine 
Stimme. 
Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 
a) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des Vorstands, 
b) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrags, 
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 
d) Beschluss über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, 
e) Ernennung von Ehrenmitgliedern, 
f) Einstellung oder Neuentwicklung von Tätigkeitsbereichen in Deutschland. 
 
§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen 
durch Benachrichtigung in Textform per Post oder per E-Mail unter Angabe der Tagesordnung 
einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der Einladung folgenden Werktag. Das 
Einladungsschreiben gilt als dem Mitglied zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem 
Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand 
fest. 
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§ 14 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung wird von dem /der Vorsitzenden oder einem Vorstandsmitglied gelei-
tet. 
Der/die Versammlungsleiter/in bestimmt eine/n Protokollführer/in. 
Die Art der Abstimmung bestimmt der/die Versammlungsleiter/in. Die Abstimmung muss schrift-
lich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtig-
ten Mitglieder dies beantragt. 
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der/die Versammlungsleiter/in kann Gäste zulas-
sen. Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt die Mitglie-
derversammlung. 
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der an-
wesenden Mitglieder beschlussfähig.  
Eine Mitgliederversammlung kann auch als digitale Versammlung durchgeführt werden. 
Die Mitgliederversammlung fasst alle Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Zur Änderung 
der Satzung (einschließlich des Vereinszwecks) ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel der ab-
gegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von vier Fünftel erforderlich. 
Für die Wahlen gilt folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein/e Kandidat/in die Mehrheit der abge-
gebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten/innen statt, 
die die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht haben. 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das von dem/der 
Vorsitzenden, dem/der Versammlungsleiter/in, und dem/der Protokollführer/in zu unterzeichnen 
ist.  Es soll folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des/der 
Versammlungsleiters/in und des/der Protokollführers/in, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die 
Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei Sat-
zungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben. 
Dieses Protokoll ist auf der nächsten Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen. 
 
§ 15 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim 
Vorstand in Textform beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesord-
nung gesetzt werden. Der/die Versammlungsleiter/in hat zu Beginn der Mitgliederversammlung 
die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesord-
nung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversamm-
lung. Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. Satzungsänderungen, die Auflösung des Vereins sowie die Wahl und die 
Abberufung von Vorstandsmitgliedern können nur beschlossen werden, wenn die Anträge den 
Mitgliedern mit der Tagesordnung angekündigt worden sind. 
 
§ 16 Außerordentliche Mitgliederversammlungen 
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Sie muss 
einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von 
mindestens zwanzig Mitgliedern schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vor-
stand verlangt wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§12, 13, 14 und 
15 entsprechend. 
 
§ 17 Auflösung des Vereins  
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im §14 festgeleg-
ten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes 
beschließt, sind der /die Vorsitzende und der/die Stellvertreter/in gemeinsam vertretungsberech-
tigte Liquidatoren. Die obenstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der 
Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.   
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(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an die Evangelische Kirche im Rheinland, die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke insbesondere für die Verständigungsarbeit in Israel zu verwenden hat. 
 
§ 18 Schlussbestimmungen 
(1) Sind einzelne Bestimmungen der Satzung rechtlich unwirksam oder nichtig, so bleibt die Gel-
tung der Satzung im Übrigen unberührt. Die Mitglieder sind verpflichtet, eine ungültige Bestim-
mung durch eine ihrem Zweck möglichst nahekommende gültige Regelung zu ersetzen. 
(2) Der Vorstand wird ermächtigt, Auflagen im Zusammenhang mit der Änderung der Satzung 
des zuständigen Finanzamts umzusetzen und hiervon die Mitglieder in Kenntnis zu setzen sowie 
die Änderungen ins Vereinsregister eintragen zu lassen. 
 
 
Beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 12. November 2022 
Eingetragen beim Amtsgericht Düsseldorf im Vereinsregister 12314 am 5. Mai 2023 
 
 
 
 


